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Die öffentliche Landtagssitzung vom Dienstag 
1. Lesung des Antrages der Fürstlichen Regierung betr. die Erlassung eines Gesetzes über die Abände
rung des Personen- und Gesellschaftsrechtes und den Antrag betr. Erlassung eines Gesetzes über Abän
derung des Steuergesetzes - Festlegung der nächsten Landtagssitzung auf kommenden Dienstag, den 4. 
Juni. Bewilligung eines Beitrages von Fr. 150.000.— zum Bau der neuen evangelischen Kirche in Liech

tenstein 

W i e  wi r  bereits  in unserer  gestrigen Ausgabe  
berichten konnten, dauer te  die Konferenzzim
mersitzung des Landtages bis mittag, so dass  
die öffentliche Landtagssitzung u m  14.30 Uhr 
nachmittags begann.  

Von  de r  Fortschrittlichen Bürgerpartei waren  
die Her ren  Abgeordneten Dr. Ernst  Büchel, 
Meinrad Ospelt, Josef  Büchel (für den  Abg.  
Hans Gassner), Georg Oehri, Leo Gerner, Ste
fan W ä c h t e r  und Franz Josef  Schurti anwesend. 
Die Vaterländische Union w a r  durch die Her
ren Abgeordneten Dr. Ot to  Schädler, Dr. Franz 
Nägele, Johann  Beck, Dr. Alois Vogt, Alois 
Oehri, Paul Oehri und  Roman Gassner  vertre
ten. 

Landtagspräsident Dr. Martin Risch eröffnete 
die Sitzung und begrüsste die Abgeordneten 
sowie den Regierungschef. Zurückkommend auf 

Verwaltungsverordnung 
Mit Rücksicht darauf, dass beim Landtag des 

Fürstentums Liechtenstein eine Gesetzes vorläge 
anhängig ist, welche die bisher bestandene 
rechtliche Möglichkeit des Abschlusses von ab
gabenverbindlichen Vereinbarungen zwischen 
der Steuerverwallung u n d  Sitz- bziw. Holding
gesellschaften beseitigt, und  in de r  Absicht, 
allfälligen Missbräuchen bis zur Annahme und 
Sanktion dieser Gesetzesvorlage vorzubeugen, 
verordnet die Fürstliche Regierung: 

Art. 1 
Die Steuerverwaltunxj wird angewiesen, für 

die gemäss Artikel 83 und 84 des Steuergeset
zes steuerpflichtigen Unternehmen keine Steuer
satzermässigung mehr  zu gewähren. Sämtliche 
bisher der  Steuerverwaltung auf Grund von 
Artikel 85 Abs. 1 des Steuergesetzes erteilten 
Weisungen sind aufgehoben. 

Art. 2 
Die Steuerverwal tung wi rd  angewiesen, mit  

den nach  Art ikel  83 u n d  84 des Steuergesetzes 
steuerpflichtigen Unternehmen keine abgabcn-
verbindlichen Abmachungen mehr  zu treffen 
und somit von  den in Artikel  85 Abs. 2 des  
Steuergesetzes und Par. 68 Zitff. 4 d e r  Schluss
abteilung zum Personen- und Gesellschaftsrecht 
vorgesehenen Ermächtigungen keinen Gebrauch 
mehr zu machen.  

d ie  vormittägliche Konferenzzimmersitzung er
klärte der Landtagspräsident, dass die Abgeord
neten beschlossen hätten, die Punkte  10 u n d  11 
der  Tagesordnung (Gesellschafts- u n d  Steuer
wesen) zuerst  zu 'behandeln. 

De r  Abg. Dr. Ernst Büchel stimmte dieser Re
vision zu  und  stellte den  Antrag, de r  Landtag 
wolle auf die  beiden Anträge d e r  Fürst l ichen 
Regierung betreffend die  Erlassung eines Ge
setzes über  die Abänderung des Personen- u n d  
Gesellschaftsrechtes -und betreffend die Abän
derung  des  Setuergesetzes eingehen. Der An
t rag wurde  angenommen worauf die  erste  Le
sung dieser beiden Regierungsanträge erfolgte. 

Nach  Abschluss der  Lesungen ergriff der  A b -
gordnete Dr. Alois Vogt  das Wor t  und  

unterstützte die Massnahmen der Regierung in 
dieser Sache ohne Vorbehalt. 

Der Abgeordnete  Dr .Vogt führte aus, dass  e r  
die Fürstliche Regierung >in ihrem Vorgehen vol l  
unterstützen müsse, selbst  wenn  gewisse Kre ise  
d e r  Auffassung wären,  sie seien in dieser Sache  
«überfahren» worden.  

Die Geheimhaltung der vorgesehenen Anträge 
und Verwaltungsvorschriften seien notwendig 
gewesen, da sie ein Ueberharidnelimou von spe
kulativen Gründungen verhindert habe. 

Ebenso sei die  Verwaltungsverordnung not
wendig  gewesen, d a  sie einen ruhigen Abiaul de r  
besagten Massnahmen gewährleiste.  

Der Abgeordnete Dr. Alois Vogt  wies an
schliessend darauf hin, dass wei tere  Massnah
men ergriffen werden müssten, u m  gegen <Miss-
bräuche vorzugehen. So seien besonders die 
Agenturen, die im Auslande für die Vorteile 
der  liechtensteinischen Gesellschaftsgesetzge
bung Propaganda machten für unser  Land sehr 
abträglich, j a  schädlich. Abschliessend ersuchte 
der  Abgeordnete Dr. Vogt den Regierungschef 
auch hier  zu überprüfen, welche  Massnahmen 
getroffen werden könnten.  

Im Zusammenhang mit  de r  bekannten  Publi
kat ion im Deutschen Nachrichtenmagazin «Der 
Spiegel» erklärte Dr. Vogt, dass die bekannten 
Anträge  und die Verwaltungsverordnung 

schon seit mehreren Monaten vorbereitet wür
den und in keiner Art und Weise mit der Publi
kation im «Spiegel» in Zusammenhang stünden. 

Nach  Bekanntwerden de r  Publikation im 
«Spiegel» habe man sich teilweise mit dem Ge

danken einer Verschiebung de r  Veröffentli
chung der besagten Anträge beschäftigt, sei je
doch zur Auffassung gelangt, dass gerade die
ses Vorgehen den Eindruck hät te  erwecken 
können, dass das Nachrichtenmagazin die vor
gesehenen Neuregelungen verschuldet hätte.  

Nach dem Votum d e s  Abgeordneten Dr. Alois 
Vogt referierte der  Regierungschef nocheinma! 
vor d e m  Landtag über  die verschiedenem Punk
te der Regierungsvorlage an den Landtag und 
kam auf die wesentlichen Aenderungen zu spre
chen. 
1. Aufhebung der Pauschalsteuer und Besteue

rung des Kapitals u n d  der Reserven mit  l°/«w. 
2. Sitz des Verwaltungsrates in Liechtenstein. 
3. Heraufsetzung des Miindestkapitals. 

Zur Aufhebung der Pauschalsteuer und zur 
Besteuerung des  Kapitals und der Reserven 
führte der  Regierungschef aus, dass  e s  sich hier 
lediglich um die folgerichtige Festsetzung des 
Gedankens der Steuergesetzes vom Jah re  1960 
handle, wo  bereits Pauschalierungsmöglichkei
ten für die im Lande tätigen juristischen Perso
nen aufgehoben wurden.  

Zum zweiten Punkt erklärte Regierungschef 
Dr. Batliner, dass der Verwaltungsrat seinen 
Wohnsitz in Liechtenstein haben müsse und 
dieser mit dem Recht der  Vertretung ausge
stattet  sein soll. Dies bewirke, dass n u n  auch 
de  j u r e  noch mehr  Schwergewicht an  den  Sitz 
des Unternehmens verlegt werden wird. Tat
sächlich w a r  dies bereits zu einem grossen Teil 
der  Fall. Ausserdem erfolge damit auch  e ine  
Angleichung an  die übrigen europäischen Ver
hältnisse. Dasselbe gelte auch für die Herauf
setzung des Mindestkapitals bei den  Aktienge
sellschaften. 

Im Zuge d e r  Harmonisierung der europäi
schen Gesetzgebung und zum Ausdruck de r  in
ternationalen Solidarität und zur Erhaltung des 
Vertrauens des Auslandes in unse r  Land er
achte die Regierung die vorgesehenen autono
men Aenderungen als gerechtfertigt. 

Nach  der ersten Lesung der beiden Regie
rungsvorlagen schritt de r  Landtag zur Behand
lung der übrigen Traktanden in d e r  vorgese
henen Reihenfolge. 

Einstimmig wurden der  Geschäftsbericht und 
die Jahresrechnung für das Jahr  1962 sowohl 
de r  Liechtensteinischen Landesbank als auch 
de r  Liechtensteinischen Kraftwerke genehmigt. 

Im Anschluss an  d ie  Genehmigung des Ge
schäftsberichtes und de r  Jahresrechnung der  
LKW führte 

Landtagspräsident Dr. Martin Risch 
u. a. wörtlich aus: «Ich möchte diesen Punkt der 
Tagesordnung nicht abschliessen ohne des am 
8. Dezember letzten Jahres  durch Unfall plötz
lich aus  dem Leben geschiedenen, vieljährigen 

Autofalle . . . 
Die Holzbrücke über d e n  Rhein zwischen Balzers 

und Trübbach ist ein l iebenswertes Schmuckstück, 
und es  ist sicher zu hoffen, dass sie dem Moloch 
«Verkehr» nicht  geopfert  werden muss  w i e  dieje
nige bei Bendern! Aber  ich habe n u n  schon mehr 
fach beobachtet, dass dort eine sogenannte Auto
falle ist, und es  sind schon mehrfach kleinere Kol
lisionen auf der  Balzner Seite vorgekommen. Der 
Grund dazu ist darin zu sehen, dass die lange ge
rade Strecke von Balzers gegen d e n  Rhein hin 
plötzlich unmittelbar vor dem Brückeneingang i n  
eine Kurve übergeht, die jede  Sicht in die Brücke 
hinein verunmöglicht. Fährt  ein Auto  s o  mit  40 
bis 50 Kilometer in diese Kurve was dem nicht  orts
kundigen Automobilisten angemessen erscheint, und  
hat  der  Fahrer das Pech, das  gleichzeitig im vorge
schriebenen Tempo aus  der  Brücke ein entgegen
kommendes Auto ausfahren will, so kommt es zu 
einer kitzligen Situation, oder  d e r  Blechknall ist da.  

Zwar steht etwa 100 Meter  vor der  Strassenbie-
gung ein Verkehrssignal, das ein Engnis anzeigt. 
Aber e s  will mir scheinen, dass diese Signalisation 
für die örtlichen Verhältnisse ungenügend ist und  
das Bestehen jener  «Autofalle» in keiner  Weise  an
zeigt, wie  d a s  für Ortskundige der  Fall sein sollte. 
Wäre  es  nicht richtig, da s s  die zuständigen Organe  
an j ener  Signalisation eine Geschwindigkeitsbegren
zung auf 30 km anbringen, d a  mit dieser Geschwin
digkeit mit Sicherheit noch rechtzeitig angehalten 
bezw. ausgewichen werden kann? Kommt es dennoch 
zu einer Kollision, so dürfte das Verschulden des  
einen oder  anderen Automobilisten (oder event. bei
de r  zusammen) auf Grund der  Geschwindigkeitsbe
grenzung eindeutig festzustellen sein. B. 

Präsidenten und Verwaltungsrates der  LKW, 
Fürstlicher Kommerzienrat Oswald Bühler zu 
gedenken, und ihm für sein Wirken den wärm
sten Dank aussprechen. Auch Herrn Direktor 
Kilian Heeb möchte ich für seine verdienstvolle 
Tätigkeit während 40 Jah ren  beim LKW dan
ken». 

Im Namen des  Landtages dankt  der  Landtags
präsident beiden Landesinstitutionen für ihre 
Tätigkeit im vergangenen Jahre .  

Die folgenden Punkte d e r  Tagesordnung: Be
willigung eines neuen Angestellten beim Fürst
lich liechtensteinischen Landgericht, Schaffung 
einer zweiten Buchhalterstelle bei de r  A H V  und 
Schaffung einer neuen Lehrstelle für Haushal
tungsunterricht an d e r  Realschule Vaduz, wur
den jeweils von Regierungschef Dr. Gerard  Bat
liner erläutert und vom Landtag einstimmig gut-
geheissen. 

Als 6. Punkt der  Tagesordnung hat te  de r  
Landtag über  ein 

SDer toafyre öer 
öffentlichen l̂etnung 

100 Jahre l iechtensteinische Presse 

(R. A.) Der in der  Verfassung vom 26. September 
1862 neuerbau te  liechtensteinische konstitutionelle 
Staat ha t te  k a u m  seine ers ten tastenden Versuche 
unternommen, sich selber zu gestalten, als bereits 
im Frühjahr  1863 als Ausfluss u n d  beredtes  Zeichen 
des e rwachenden  Staatsbewusstseins i n  Liechtenstein 
eine eigene Zeitung gegründet  wurde .  

Gregor Fischer, Reallehrer und  Landtagsabgeord
neter zeichnet  als  Herausgeber.  Dr. Karl Schädler, 
erster Landtagspräsident und  Landesphysikus, e iner  
der grössten Liechtensteiner de r  Geschichte, ver
leiht de r  ers ten  liechtensteinischen Zeitung als  ver
antwortlicher Redaktor  ein profiliertes Gepräge und  
weite Anerkennung.  

Das durchschnitt l ich n u r  vierzehntägige Erscheinen 
der Zeitung sowie der  bescheidene Umfang der  
Nachrichten u n d  Kommentare darf nicht  darüber  
hinwegtäuschen, dass  mit  de r  Gründung d e r  «Liech
tensteinischen Landeszeitung» e ine  Leistung voll
bracht wurde,  d i e  wi r  in  ihrer  Bedeutung u n d  Kühn
heit heu te  ers t  recht  anerkennen  u n d  schätzen ler
nen. 

W e n n  w i r  heu t e  den  ers ten  Leitartikel aus  de r  
Probenummer v o m  12. April  1863 veröffentlichen, 
dem in loser Reihe wei tere  Abdrucke  folgen sollen, 
geschieht d i e s  n icht  n u r  de s  historischen öde r  volks
kundlichen Interesses wil len oder  de r  Jubiläumsreife 

wegen, sondern vorzüglich, weil  die dar in  niederge
legten Gedanken über  die Aufgaben de r  Presse auch 
heute  noch  ihre Gült igkeit  haben.  

«Das Fürstenthum ist durch  die  Verfassung 
vom 26. September  1862 ein konstitutioneller 
Staat  geworden. Dem Volke wurde  d ie  Mitwir
k u n g  an  de r  Gesetzgebung und  a n  d e r  Verwal
tung des Landes gewährt. Die einsichtsvolle 
Uebung dieser Rechte wird die  jetzigen öffent
lichen Zustände verbessern und  eine glückliche 
Zukunft begründen.  

iSoll d a s  zur  Wahrhe i t  werden, so muss  die le
bendige Theilnahme aller  Bürger  a n  d e n  öffent
lichen Angelegenheiten angeregt  u n d  das  klare 
Verständniss d e r  politischen Errungenschaften 
überall  verbrei tet  werden.  

Zu r  schnellen und  nachhalt igen Förderung 
dieses Zweckes" gibt es  n u r  ein Mittel: eine 
eigene Landeszeitung. Ein Vere in  patriotisch 
gesinnter  M ä n n e r  ha t  d e r e n  Gründung beschlos
sen, in d e m  gegenwärt igen Programme werden 
die  le i tenden Grundsätze bei d iesem Unterneh
men niedergelegt.  

Die Staatsverfassung w i r d  durch gemeinfass-
liche Leitartikel dem allgemeinen Verständnisse 
n a h e  gebracht;  Gese tze  u n d  Verordnungen wer
d e n  e ingehend besprochen.  Die  Gebarung im 
Staatshaushalte,  — d i e  öffentlichen Arbeiten, — 

die Landtagsverhandlungen geben reichlichen 
Stoff zur Mittheilung. 

Misstrauen übt einen schädlichen Einfluss auf 
d e n  staatlichen Organiismus; es wird n u r  durch 
unbedingte  Öf fen t l i chke i t  verhütet. Gerade 
d a s  ist es, was  die Begründung eines öffent
l ichen Blattes unabweisbar  macht. Denn die 
Einsicht an alle Zweige d e r  öffentlichen Thätig-
keit, d i e  freimüthige Besprechung de r  Landes
angelegenheiten heben das Vertrauen in die 
verfassungsmässigen Einrichtungen; der  Ueber-
blick d e r  bisherigen Leistungen in verschiede
n e n  Gebieten des öffentlichen Lebens ist ermun
te rnd  für Jeden, zur Lösung der zukünftigen 
Aufgaben unverdrossen mitzuwirken. 

Die Landeszeitung soll de r  wahre  Ausdruck 
d e r  öffentlichen Meinung sein; sie soll den W e g  
anbahnen für die naturgemässe Fortbildung der  
politischen Zustände, für die  Beseitigung der  
Mängel.  — Das Urtheil der  öffentlichen Mei
n u n g  ist die  sicherste Bürgschaft für Recht und  
Sitte. 

Ein wei tes  Gebiet  nützlicher Thätigkeit öffnet 
sich sodann im Erwerbsleben. Ackerbau u n d  
Viehzucht, Obst- und Weinbau, Bienen- u n d  
Seidenzucht schreiten stets voran. Die Wi rk 
samkei t  de r  Vereine ist vorübergehend, w e n n  
sie n ich t  durch  das  gedruckte W o r t  unterstützt  

wird; P re i sve r t e i l ungen  müssen zur allgemei
nen Kenntniss gelangen, u m  ihre volle Zugkraft  
zu entfalten. 

Den Abschluss seiner Thätigkeit findet unse r  
Blatt darin, dass es den Leser in e iner  «politi
schen Umschau» über die  engeren Grenzen hin
ausführt und  ihn mit d e n  nat ionalen Bestrebun
gen, mit den Personen und  Ereignissen d e r  
grossen W e l t  bekannt  macht .  

W a s  unserer  Landeszeitung eine besondere 
Wichtigkeit verleihen wird, ist dies, dass in ihr  
alle Gesetze und  Verordnungen, sowie alle amt
lichen Bekanntmachungen de r  Landesbehörden 
zum Ausdruck kommen. Die deswegen v o m  
Lande geleistete Subvention macht  es  möglich, 
d e n  Preis d e r  Zeitung s o  n ieder  z u  stellen, das s  
sie jedermann anschaffen kann .  

Ueberzeugt v o n  den  erspriesslichen Folgen 
und durchdrungen von d e r  Notihwendiigkeit 
eines öffentlichen Blattes, werden  wi r  mit Ernst 
und Ausdauer  a n  d ie  Ausführung unseres  Un
ternehmens gehen, sobald durch eine ausrei
chende Anzahl v o n  Abnehmern  die  Kosten d e s  
Blattes gedeckt  sind. W i r  reohnen auf die  thä-
tige Theilnahme aller Vaterlandsfreunde u n d  
bitten sie, dahin  zu wirken,  dass unserer  Zei
tung ein ausgedehnter  Leserkreis in  al len Ge
meinden zugeführt  werde.» 


